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13. Gesetz: Gcbrauchsabgabegeseu 1966; Änderung. 

13. 
Gesetz vom 26. Februar 1982, mit dem das 

Gebrauchsabgabegesetz 1966 geifndert wird 

Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Gebrauchsabgabegesetz 1966, LGBL filr 
Wien Nr. 20, in der Fassung der Gesetze LGBI. für 
Wien Nr. 25/1967, 25/1968, 1211973, 12/1976 
und 32/1980 wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 1 hat zu lauten; 

„( 1) Für den Gebrauch von öffentlichem 
Gemeindegrund, der als Verkehrsfläche dem 
öffentlichen Verkehr dient, samt den dazugehöri
gen Anlagen und Grünstreifen einschließlich seines 
Untergrundes und des darüber befindlichen Luft
raumes ist vorher eine Gebrauchserlaubnls zu 
erwirken, wenn der Gebrauch über die widmungs
mllßigen Zwecke dieser Fläche hinausgehen soll." 

2. Dem § 2 Abs. 1 ist folgender Satz anzufügen: 

„Ein Antrag auf Erteilung einer Gebrauchserlaub
nis nach Tarifpost A 6 ist mindestens 4 Wochen vor 
der beabsichtigten Gebrauchnahme einzubringen." 

>. § 2 Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) Oie Gebrauchserlaubnis ist zu versagen, 
wenn dem Gebrauch öffentliche Rücksichten, wie 
Umstände sanitilrcr oder hygienischer Art, Grunde 
der Sicherheit, Leichtigkeit und FlUssigkeit des V er
kehrs, der Parkraumbedarf, städtebauliche Interes
sen, Gesichtspunkte des Stadt- und Grünlandbildes 
oder Umstlnde des Natur-, Denkmal- oder Boden
schutzes, entgegenstehen; bei Erteilung der 
Gebrauchserlaubnis sind Bedingungen, Befristun
gen oder Auflagen vorzuschreiben, soweit dies zur 
Wahrung dieser Rücksichten erforderlich ist." 

4. Dem § 2 Abs. 5 ist folgender Satz anzufügen; 

„Im Genehmigungsverfahren haben nur der 
AntragsteUer und die genannten Zustimmungsbe
rechtigten Parteistellung." 

5. § 9 hat zu lauten; 

,,Abgabepflicht, Anzeigepflicht und Haftung 

§ 9. (1) Der Träger einer Gebrauchserlaubnis für 
Gemeindegrund gemäß § 11 der Träger einer 
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Erlaubnis zum Gebrauch von Bundesstraßengrund 
und derjenige, der Bundesstraßengrund auf eine im 
angeschlossenen Tarif angegebene Art gebraucht, 
für die nach der Straßenverkehrsordnung aus
drucklich keine Bewilligung erforderlich ist, haben 
eine Gebrauchsabgabe zu entrichten. 

(2) Wer Bundesstraßengrund auf eine im ange
schlossenen Tarif angegebene Art gebraucht, für 
die nach der Srraßenverkehrsordnung ausdrücklich 
keine Bewilligung erforderlich ist, hat davon unbe
schadet die Gebrauchnahme vorher dem Magisrrat 
anzuzeigen. 

(3) Wenn eine Einrichtung verpachtet wird, fur 
die eine Gebrauchsabgabe nach Tarif C zu entrich
ten ist, so ist abgabepflichtig, wer die Einrichtung 
ihrem Wesen und Zweck entsprechend nutzt. 

(~) Wurde die Gebrauchserlaubnis einer Mehr
heit von Personen gemäß § 2 Abs. 3 erteilt, so sind 
diese Gesamtschuldner. 

(5) Derjenige, der eine Zustimmung im Sinne des 
§ 2 Abs. 5 gegen Entgelt gegeben hat, haftet bis zur 
Höhe des Entgelts für die Gebrauchsabgabe. Auf 
Rechtsnachfolger im Eigentum der Liegenschaft 
bzw. des Bauwerkes findet diese Haftung sinnge
mäß Anwendung.n 

6. § 13 hat zu lauten: 

„Fälligkeit der Gebrauchsabgabe 

S ll. (1) Die einmaligen Abgaben sind mit 
Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe des Abga
benbescheides fällig. Die Abgabe nach Tarifpost 
A 6 ist mit Ablauf eines Monats nach Beginn der 
genehmigten Gebrauchnahme fällig. 

(2) Jahresabgaben sind fur jedes begonnene 
1\bgabenjahr zu entrichten; Abgabenjahr ist das 
Kalenderjahr. Für das begonnene Abgabenjahr, für 
das die Gebrauchserlaubnis erteilt wurde, wird die 
Abgabe mit Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe 
des Abgabenbescheides fällig; für jedes spätere 
Abgabenjahr ist die Abgabe jeweils bis 2. Jänner im 
vorhinein zu entrichten. 

(3) Die Hundertsatzabgabe im Sinne des § 10 
Abs. 1 lit. b ist für jeden Kalendermonat gleichzei
tig mit der Einreichung der Abrechnung (§ 1 ! 
Abs. 2) zu entrichten.u 

7. Dem§ 15 ist folgender Abs. 3 anzufügen: 
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